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Schriftliche Erklärung zur Anerkennung von Sklavenhandel und Sklaverei als Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit

Das Europäische Parlament,

- gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Sklavenhandel und Sklaverei, die seit dem Altertum betrieben wurden 
und deren Opfer Afrikaner waren, entsetzliche Tragödien sind, die mehrere Millionen Tote 
gefordert und zur Verschleppung von Millionen von Opfern, die jeglicher Rechte und Freiheiten 
beraubt wurden, geführt hat,

B. in der Erwägung, dass diese Tragödie in ihrer Gesamtheit betrachtet werden muss, vom 
Sklavenhandel durch die Afrikaner selbst über den von den Arabern ab dem 7. Jahrhundert 
betriebenen Sklavenhandel im Mittelmeerraum und im Indischen Ozean bis zu dem im 
15. Jahrhundert einsetzenden transatlantischen Sklavenhandel und der nachfolgenden Sklaverei,

C. in der Erwägung, dass diese Tragödie im kollektiven Bewusstsein der Menschheit verankert 
bleiben muss,

D. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten, darunter Frankreich im Jahr 2001, den 
Sklavenhandel und die Sklaverei bereits als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt 
haben und auf der Weltkonferenz von Durban von 2001 gegen Rassismus, Diskriminierungen, 
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz bekräftigt wurde, dass „Sklaverei und Sklavenhandel ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind“,

E. in der Erwägung, dass die Europäische Union sich diesen Initiativen, deren Ziel die Errichtung 
einer auf Toleranz gründenden Gesellschaft ist, anschließen muss,

1. erkennt an, dass alle Formen, die Sklavenhandel und Sklaverei in der Geschichte der 
Menschheit angenommen haben, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre Rechtsvorschriften Bestimmungen entsprechend den von 
Frankreich mit dem Gesetz vom 21. Mai 2001 angenommenen Bestimmungen aufzunehmen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Aspekte dieses Themas in ihre Lehrpläne und in 
Forschungsprogramme auf den Gebieten Geschichte und Humanwissenschaften aufzunehmen;

4. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, insbesondere im Rahmen des 
Europarats und der UNO auf die Festlegung eines gemeinsamen Datums zum Gedenken an die 
Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei hinzuwirken;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner, dem Rat, der 
Kommission und den Mitgliedstaaten sowie dem Generalsekretär der UNO und dem Europarat 
zu übermitteln.


